
Förster 
Die KI-Verordnung in der Praxis 





Die KI-Verordnung 
in der Praxis 

Rechtliche Grundlagen und Pflichten bei der 
Anwendung von KI im Unternehmen 

Bearbeitet von 

Dr. habil. Christian Förster 

Julia Straburzynski 

2025 



Zitierweise: Förster KI-VO § 1 Rn. 1 

beck.de 
dike.ch 
manz.at 

ISBN 978 3 406 82860 7 (Beck) 
ISBN 978 3 03891 828 8 (Dike) 
ISBN 978 3 214 26312 6 (Manz) 

ISBN E-Book (ePDF) 978 3 8006 7820 4 
ISBN E-Book (ePUB) 978 3 8006 7821 1 

© 2025 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG 
Wilhelmstraße 9, 80801 München 

info@beck.de 
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH 

Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza 
Satz: Druckerei C.H.Beck Nördlingen 

Umschlag: Ralph Zimmermann – Bureau Parapluie 

chbeck.de/nachhaltig 
produktsicherheit.beck.de 

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier 
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) 

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten. 
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes 

zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen. 



Vorwort 

Die KI-VO regelt den gewerblichen Einsatz von KI-Systemen europaweit als un
mittelbar geltendes Recht. Die ersten ihrer Vorschriften sind bereits im Februar 2025 
in Kraft getreten, weitere Abschnitte folgen sukzessive, bis im August 2026 nahezu die 
gesamte Verordnung verpflichtend wird. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen KI-An
wendungen verwenden, müssen Sie sich daher in den kommenden Monaten mit der 
KI-VO auseinandersetzen. Sie hat insofern ohne weiteres das Potenzial, zur „neuen 
DS-GVO“ zu werden.

Der Schwerpunkt der KI-VO liegt auf umfangreichen Regeln für sog. „Hochrisiko- 
KI-Systeme“, die aufgrund ihres Einsatzes als sicherheitskritisches Bauteil oder in 
gesellschaftlich sensiblen Bereichen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Darüber 
hinaus finden sich auch Transparenzpflichten beim Betrieb harmloserer KI-Systeme 
sowie Vorschriften für die Integration von universal verwendbaren KI-Modellen in 
eigene Produkte. Adressiert werden in erster Linie die Anbieter der jeweiligen KI- 
Anwendungen, daneben auch deren Betreiber, sowie Händler und Einführer.

Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen, die KI-VO mit ihren 113 Artikeln und 13 
Anhängen besser zu verstehen und die für Ihr Unternehmen passenden Lösungen zu 
finden. Im ersten Teil werden die Grundlagen der KI-VO dargestellt, indem zunächst 
die unterschiedlichen KI-Systeme und ihre Einsatzfelder erläutert werden, bevor die 
einzelnen Akteure und ihre jeweiligen Charakteristika beschrieben werden. Der zwei
te große Teil widmet sich den Pflichten, die Ihnen im Einzelfall auferlegt werden. 
Dabei wird die Systematik des ersten Teils fortgeschrieben und für jedes der KI- 
Systeme detailliert erklärt, was Sie abhängig von Ihrer Rolle als Anbieter, Betreiber 
oder sonstiger Akteur zu tun haben.

Dort, wo die einschlägigen Vorschriften der KI-VO besonders komplex sind, ergän
zen Schaubilder die Darstellung, die den betreffenden Abschnitt einleiten. Da es sich 
bei der KI-VO derzeit noch um ein „neues“ Gesetz handelt, ist maßgebliche Grund
lage der Ausführungen der Normtext selbst samt seiner Erwägungsgründe. Eingearbei
tet wurden aber bereits die ersten offiziellen Empfehlungen der Kommission. Soweit 
vorhanden, wird schließlich auf weiterführende Erläuterungen in Fachzeitschriften 
und Kommentaren hingewiesen.

Mein herzlicher Dank gilt meiner Kollegin Frau Rechtsanwältin Julia Straburzynski 
für ihre Beiträge zu diesem Werk. 

Dr. habil. Christian Förster
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